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jährlich, mit unständig Beschäftigten monatlich zu verein
baren.

(3) Die endgültige Abrechnung des staatlichen Kindergeldes 
für das laufende Jahr hat mit Abgabe der Jahressteuererklä
rung bzw. mit Erteilung des Steuerbescheides zu erfolgen. Zu
viel erhaltene Beträge des staatlichen Kindergeldes sind mit 
den Steuer-Jahresabschlußzahlungen bzw. innerhalb von 
14 Tagen nach Erhalt eines Bescheides des Rates des Kreises, 
Abteilung Finanzen, zurückzuzahlen. Diese Rückzahlungen 
sind in den Überweisungsaufträgen (Einzahlungsbelegen) und 
in den Steuererklärungen besonders auszuweisen. Dem Be
rechtigten noch zustehende Beträge des staatlichen Kinder
geldes sind nach Zustellung des Steuerbescheides bzw. nach 
erfolgter Überprüfung durch den Rat des Kreises, Abteilung 
Finanzen, auf Antrag auszuzahlen.

Zu §§ 9 bis 16 der Verordnung:
§19

Als Kinder zählten die gemäß § 7 als wirtschaftlich noch 
nicht selbständig geltenden- und gemäß § 8 dem Haushalt an
gehörenden

a) leiblichen Kinder
b) an Kindes Statt angenommenen Kinder
c) Kinder, für die ein Bürger das Erziehungsrecht, die 

Vormundschaft oder Pflegschaft übertragen bekommen 
hat.

Zu § 11 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 der Verordnung:

§20

(1) Zum Bruttoeinkommen im Sinne der Verordnung ge
hören :

1. Einkommen aus Arbeitsleistungen
— entsprechend der Verordnung vom 21. Dezember 1961 

über die Berechnung des Durchschnittsverdienstes 
und über die Lohnzahlung (GBl. II Nr. 83 S. 551; Ber. 
GBl. II 1962 Nr. 2 S. 11) in der Fassung der Zweiten 
Verordnung vom 27. Juli 1967 (GBl. II Nr. 73 S. 511; 
Ber. GBl. II Nr. 118 S. 836) und der dazu erlassenen 
Ersten Durchführungsbestimmung vom 10. September 
1962 (GBl. II Nr. 71 S. 633) in der Fassung der Dritten 
Durchführungsbestimmung vom 28. August 1967 
(GBl. II Nr. 89 S. 664) und der Vierten Durchführungs
bestimmung vom 11. Dezember 1968 (GBl. II Nr. 131
S. 1049).

Nicht dazu gehören: Lehrlingsentgelte.
2. Einkommen aus Arbeitseinheiten einschließlich der Jah

resendabrechnung, zuzüglich
— Wert der in Anspruch genommenen Naturalien bzw. 

Barausgleich
— Ausgleich für Bodenanteile.
Nicht dazu gehören grundsätzlich Einnahmen aus der in
dividuellen Viehwirtschaft.

3. Einkommen aus Renten.
Nicht dazu gehörenEhrenrenten und Renten aus frei
willigen Versicherungen.

4. Einkommen aus handwerklicher, gewerblicher oder son
stiger selbständiger Tätigkeit.

5. Einkommen aus Vermietungen, Verpachtungen von'
— Gewerberäumen und -Objekten
— Grund und Boden
— Wohnungen in Mietgrundstücken
— Garagen, Wochenendhäusern, Bootshäusern u. ä.

(2) Unterhalt, der von den Eltern bzw. dem alleinstehenden 
Eltemteil oder den Erziehungsberechtigten auf Grund fami
lienrechtlicher Unterhaltsyerpflichtungen an nicht dem Haus
halt angehörende Unterhaltsberechtigte geleistet wird, ist vom 
Bruttoeinkommen abzusetzen.

§21

Zuwendungen für hohe Gas- und Stromverbrauchskosten 
erhalten vorrangig Familien, die eine Wohnung ohne Warm
wasserversorgung und Zentralheizung bewohnen.

Zu § 12 der Verordnung:
§22

(1) Die Zuwendungen werden differenziert unter Berücksich
tigung der Anzahl der Kinder, der Höhe des Bruttoeinkom
mens der Eltern, des alleinstehenden Eltemteiles oder des 
Erziehungsberechtigten und der sonstigen die soziale Lage 
beeinflussenden Faktoren gewährt

(2) Bei der Bemessung individueller Zuwendungen kann 
auch anderes Einkommen als das im § 20 Abs. 1 genannte — 
z. B. Unterhalt, den die im Haushalt lebenden Kinder auf 
Grund familienrechtlicher Unterhaltsansprüche erhalten, 
Halbwaisenrenten, Einkommen aus individueller Viehwirt
schaft u. ä. — mit berücksichtigt werden.

§23
Kinderreichen Familien und alleinstehenden Bürgern mit 

3 Kindern kann durch Entscheidung des Rates der Gemeinde, 
der Stadt bzw. des Stadtbezirkes einte über die Regelungen 
der~Anordnung vom 12. Juli 1956 über die Zahlung von Bei
trägen bei der Unterbringung von Kindern in kommunalen 
und betrieblichen Kinderkrippen sowie Dauerheimen (GBL II 
Nr. 31 S. 257) hinausgehende Ermäßigung des von ihnen zu 
leistenden Anteiles an den Verpflegungskosten für ihre in die
sen Einrichtungen betreuten Kinder gewährt werden.

Zu § 17 der Verordnung:
§24

(1) Hat der Empfänger staatlicher Leistungen gemäß der 
Verordnung ohne sein Verschulden infolge fehlerhafter Fest
setzung oder Auszahlung höhere Beträge erhalten als ihm 
gesetzlich züstehen, kann die Auszahlungsstelle nur den im 
Laufe des letzten' Monats überzahlten Betrag zurückfordem. 
Eine solche Forderung ist durch die Auszahlungsstelle inner
halb von 3 Monaten nach Auszahlung geltend zu machen.

(2) Hat der Empfänger die fehlerhafte Festsetzung oder 
Auszahlung durch unrichtige Angaben oder durch Verletzung 
der Meldepflicht gemäß § 8 Abs. 1 der Verordnung verursacht, 
so ist durch die Auszahlungsstelle in der Regel die Erstat
tung des gesamten überzahlten Betrages geltend zu machen. 
In jedem Falle ist vor der Geltendmachung einer Erstattung 
sorgfältig zu prüfen, durch welche Umstände die unrichtigen 
Angaben bzw. die Verletzung der Meldepflicht begünstigt 
wurden. Auf dieser Grundlage ist dann die Entscheidung zu 
treffen.

(3) Die Art und Weise der Rückzahlung der überzahlten 
Beträge ist mit dem Empfänger zu vereinbaren. Kommt diese 
Vereinbarung nicht zustande oder erhebt der Empfänger Ein
wendungen' gegen die Höhe des Erstattungsanspruchs, ent
scheidet der für den Wohnsitz des Erstattungspflichtigen zu
ständige Rat der Gemeinde, der Stadt bzw. des Stadtbezirkes 
— Sozialwesen — über den Erstattungsanspruch und teilt dem 
Empfänger der überzahlten Leistungen die Entscheidung so
wie die dagegen möglichen Rechtsmittel mit Die Auszah
lungsstellen für das staatliche Kindergeld geben zu diesem 
Zweck die Unterlagen an den zuständigen örtlichen Rat ab.

§25
Kommt eine Auszahlungsstelle für das staatliche Kinder

geld ihrer Prüfungspflicht gemäß § 6 Abs. 2 der Verordnung 
oder ein Betrieb bzw. eine Einrichtung der Verpflichtung zur 
Einziehung der Auszahlungskarten gemäß § 8 Abs. 2 der Ver
ordnung nicht nach und ist dadurch eine ungerechtfertigte 
Auszahlung des staatlichen Kindergeldes erfolgt, kann sie 
durch den' für den Sitz der Auszahlungsstelle zuständigen Rat 
der Gemeinde, der Stadt bzw. des Stadtbezirkes oder, den Rat


